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Der steinige Weg der Schwyzerinnen zum Stimm- und Wahlrecht

Berichterstattung im March Anzeiger vom 5. Februar 1971. Die Zeitung (klare Befürworterin des
Frauenstimmrechts) nimmt die Thematik bewusst etwas auf die Schippe und greift im letzten Satz– unbewusst
oder bewusst – auf ein traditionelles Frauenklischee zurück. STASZ, SG.CI.Z9.1971.02.05.

Am 7. Februar 1971 erhielten die Schweizerinnen auf Bundesebene per Volksabstimmung und mit
einem klaren Ergebnis von 65.7% Ja-Stimmen das Wahl- und Stimmrecht und damit die politische
Gleichberechtigung. Die Schwyzer Männer teilten die Aufbruchsstimmung nur bedingt. Sie schickten
die nationale Vorlage Bach ab. Gleichzeitig stimmten die Schwyzer erstmals über die Einführung des
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Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene ab. Auch diese Vorlage fand – wenn auch knapp – keine
Mehrheit. Die Schwyzerinnen befanden sich nun in der speziellen Situation, dass sie auf
Bundesebene wahl- und stimmberechtigt waren. Auf Kantons- und Gemeindeebene jedoch
verwehrten ihnen ihre Männer dieses Recht.

Ralph Ruch

Am 16. Juni 1944 reichten 52 Nationalräte dem Bundesrat das Postulat Oprecht ein. Der Bundesrat
sollte prüfen, ob den Frauen nicht verfassungsrechtlich das Wahl- und Stimmrecht zu gewährleisten
sei. Erst im Dezember 1945 behandelte der Nationalrat das Postulat, es genoss keine sehr hohe
Priorität. Bundespräsident von Steiger äusserte sich im Kern positiv über das Postulat und setzte
sich dafür ein, dieses anzunehmen und damit eine entsprechende Verfassungsrevision zu prüfen.
Nationalrat Josef Schuler (parteilos) von Alpthal ergriff nach Postulant Oprecht und dem
Bundespräsidenten als erster das Wort, um eine flammende Rede gegen das Wahl- und Stimmrecht
für Frauen zu halten. 1291 seien auch nur Männer auf dem Rütli versammelt gewesen, Frauen hätte
man vergebens gesucht. Einige Nachredner wollten von Schuler wissen, woher er diese Information
denn hätte, da er offensichtlich nicht dabei gewesen sei. Schuler befürchtete mit der Einführung des
Frauenstimmrechts eine eintretende Ungleichheit zwischen Frauen auf dem Land und in der Stadt.
Während in der Stadt eine Urne in wenigen Gehminuten zu erreichen sei, müssten die Frauen auf
dem Lande teils mehrere Stunden aufwenden, um ihre Stimme abgeben zu können. Um ihren
häuslichen Pflichten nachgehen zu können, wären viele Frauen auf dem Land wohl gar nicht bereit,
diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Auch seien Frauen auf dem Land 5, 6-10 Mal (sic!) in ihrem
Leben in Erwartung – in der Stadt nur 1-2 Mal – und würden durch «andere Umstände» daran
gehindert, von ihrem Wahl- und Stimmrecht Gebrauch zu machen. Im Kern sorgte sich Schuler aber
weniger um die Landfrauen, sondern vielmehr um deren Männer. Frauen, die politische Ämter
bekleiden oder eben lange Reisewege bis zur Urne unter die Füsse nehmen müssen, seien nicht
mehr ausreichend in der Lage, den Familienhaushalt zu führen und sich insbesondere um die Kinder
zu kümmern. Entsprechend müssten die Männer diese Aufgaben zumindest teilweise übernehmen.
Für den Mann wäre dieser Umstand nichts anderes als eine Erniedrigung, insbesondere wenn seine
Frau ein politisches Amt bekleide, der Mann aber nicht. Schulers Votum löste im Nationalratssaal
mehrmals protokollierte «Heiterkeit» aus. So ist es zumindest dem amtlichen Bulletin des
Nationalrats vom 12. Dezember 1945 zu entnehmen
(https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20033773.pdf?id=20033773).
Das Postulat wurde letztendlich mit 104 zu 32 Stimmen angenommen. Passiert ist aber dennoch
lange nichts. Eine Mehrheit der Abgeordneten teilten Nationalrat Schulers Meinung nicht. Schulers
Argumente fanden aber in der breiten männlichen Bevölkerungsschicht durchaus Anklang. Es sollten
noch etliche Jahre vergehen, bis es erstmals zu einer eidgenössischen Abstimmung über die
Einführung des Wahl- und Stimmrechts für Frauen kam.

Die Abstimmungen von 1959 und 1971 – Schwyz sagt «NEIN!»
In einem Rundschreiben an alle Kantonsregierungen vom 28. Juli 1950 ersuchte das
eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kantone um Berichterstattung, wie es um die
Einführung eines Wahl- und Stimmrechts für Frauen auf kantonaler Ebene stünde. Das Departement
forderte die Kantone zudem auf, sich zur Idee einer Probeabstimmung für Schweizerfrauen zu
äussern. Der Schwyzer Regierungsrat begrüsste den Grundsatz einer Probeabstimmung, auch wenn
er davon ausging, dass «eine Probeabstimmung unter den Frauen […] durchaus nicht zugunsten des
Frauenstimmrechts ausfallen» würde. Aus administrativen Gründen wäre eine solche
Probeabstimmung idealerweise zusammen mit der eidgenössischen Volkszählung 1950
durchzuführen. Letztendlich verzichtete der Bundesrat auf eine nationale Probeabstimmung. Die
Zeit schien in der Schweiz noch nicht reif. Neun Jahre später, 1959, trugen die jahrzehntelangen
Anstrengung von Frauenverbänden, -organisationen und Vorkämpferinnen, deren zahlreiche
Petitionen, Manifestationen und Aktionen für das Frauenstimmrecht endlich Früchte. Im Rahmen
der Diskussion um die Einbindung der Frauen in die Zivilschutzorganisationen rangen politisch

https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/20033773.pdf?id=20033773
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engagierte Frauen der männlichen Schweiz eine erstmalige eidgenössische Abstimmung über die
Einführung des Frauenstimmrechts ab. Die Schweizer Männer lehnten die Vorlage mit 654'939
(66,9%) Nein- gegen 323'727 (33%) Ja-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 66,7% wuchtig
ab. Im Kanton Schwyz legten die Männer den zweithöchsten prozentualen Anteil an Nein-Stimmen
(85.7%, lediglich hinter Appenzell Innerhoden) in die Urne. Die kleinen Gemeinden Riemenstalden
und Innerthal verzeichneten keine einzige Ja-Stimme. Ganze 12 Jahre mussten die Schweizer
Frauen bis zum zweiten Anlauf warten. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hatten sich
mittlerweile verändert. Als wichtiger Treiber wirkte auch die Diskussion um die Ratifizierung der
Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Schweiz. Der Aufschrei der organisierten Frauen,
dass fehlende politische Frauenrechte nicht mit der Menschenrechtskonvention vereinbar seien,
verfehlte seine Wirkung nicht. Am 7. Februar 1971 nahmen die Schweizer Stimmbürger das Wahl-
und Stimmrecht für Frauen auf Bundesebene mit 621'109 (65,7%) Ja- zu 323'882 (34,3%) Nein-
Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 57,7% an. Die Schwyzerinnen erhielten auf nationaler
Ebene nun dieselben politischen Rechte wie ihre männlichen Kantonsbürger. Im Kanton Schwyz
wurde die Vorlage jedoch mit 8'136 Nein- (57,8%) zu 5'945 Ja-Stimmen (42,2%) verworfen.
Gleichzeitig stimmten die Schwyzer erstmals über die Einführung des kantonalen (und fakultativ
kommunalen) Wahl- und Stimmrechts für Frauen ab. Die kantonale Vorlage erhielt deutlich mehr Ja-
Stimmen als die eidgenössische Vorlage (47%). Zurückzuführen war dies vermutlich darauf, dass bei
der kantonalen Vorlage auch die 18- und 19-jährigen Bürger stimmberechtigt waren, die dem
Frauenstimmrecht tendenziell eher positiv eingestellt waren. Die Bezirke Höfe, Küssnacht,
Einsiedeln und March stimmten für das kantonale Frauenstimmrecht. Dieser Ja-Überschuss genügte
aber nicht, um das wuchtige Nein aus dem Bezirk Schwyz zu überstimmen. Bis zur Einführung des
Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene 1972 befanden sich die Schwyzerinnen in der
sonderbaren Situation, dass sie auf nationaler Ebene politisch partizipieren konnten, auf Gemeinde-
und Kantonsebene dies ihnen aber weiterhin verwehrt blieb.

Wie konnte es soweit kommen?
Die Initiative der Jungkonservativen Bewegung für eine Abstimmung zur Einführung des Wahl- und
Stimmrechts für Frauen auf Kantonsebene (fakultativ auf Bezirks- und Gemeindeebene) und damit
verbunden die Teilrevision der Kantonsverfassung (Erwachsenenstimmrecht) behandelte der
Kantonsrat in seinen Sitzungen im September und Oktober 1970. Im Grundsatz waren sich die
Kantonsräte grossmehrheitlich einig, dass die Zeit für eine Revision der Kantonsverfassung
gekommen sei. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um die Frage, ob den Frauen das integrale
Stimm- und Wahlrecht – also zwingend auch auf Gemeinde- und Bezirksebene – zugesprochen
werden solle. Letztendlich folgte eine knappe Mehrheit des Kantonsrats der regierungsrätlichen
Auffassung, nur über das partielle Stimm- und Wahlrecht abstimmen zu lassen und es den Bezirken
und Gemeinden zu überlassen, ob diese auf kommunaler Ebene die Frauen partizipieren lassen
wollten oder nicht. Nur wenige Kantonsräte sprachen sich überhaupt gegen eine Abstimmung aus.
Im Vorfeld der Abstimmung vom 7. Februar 1971 schien der politische Wind im Kanton Schwyz
zugunsten der Frauen zu wehen. Alle Kantonalparteien traten für ein «JA» ein. Das Schwyzerische
Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht, präsidiert von Kantonsrat Paul Schwander von Lachen,
setzte sich sachlich und ohne Polemik für die politischen Rechte der Frauen ein. Die Mitgliederliste
des Komitees liest sich wie ein Who-is-Who der Schwyzer Politikszene.
Eine Analyse der Berichterstattung im Vorfeld des Abstimmungswochenendes zeigt, dass sowohl
Journalistinnen und Journalisten als auch Schreiberinnen und Schreiber von Leserbriefen und –
kommentaren mit deutlicher Mehrheit für ein «Ja» an der Urne weibelten. Der Slogan «d’zit isch da»
in den Zeitungen unterstrich, dass die Zeit reif war. Auch bei den geschalteten Inseraten überwogen
die Befürworter der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für Frauen. Das Aktionskomitee und die
Kantonalparteien veranstalteten im ganzen Kanton Informationsabende und Aussprachen zum
Abstimmungsthema. Die Schwyzer Zeitung berichtete am 5. Februar jedoch, dass diese
Veranstaltungen teilweise sehr schlecht besucht waren und sich kaum Frauenstimmrechtsgegner
blicken liessen. Einzig an der Parteiversammlung der Konservativen in Arth fand eine kontroverse
Debatte statt, wobei die Anwesenden letztendlich knapp die Nein-Parole beschlossen.
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Die grossmehrheitlichen Ja-Parolen nützten nichts. Über das negative Abstimmungsresultat bei
beiden Vorlagen zeigte sich die regionale Presse nicht allzu überrascht. In den meisten Artikeln im
Nachgang zum Abstimmungswochenende schimmert leises Bedauern mit. Positiv zu vermelden galt
immerhin der deutlich höhere Ja-Stimmen Anteil gegenüber der eidgenössischen Abstimmung von
1959. Den Boten der Urschweiz überraschte lediglich das doppelte Nein der Talgemeinden Schwyz,
Arth und Ingenbohl. Die Neue Einsiedler Zeitung rechtfertigte das insbesondere in den
Berggemeinden deutliche Nein damit, dass sich die Meinung der Frauen zumindest im inneren
Kantonsteil mit derjenigen ihrer Männer vermutlich decken würde. Optimistisch stimmte immerhin,
dass bei den Zwanzig- bis Vierzigjährigen ein Ja-Überschuss zu verzeichnen war. Es sei also eine
Frage der Zeit, bis der Kanton Schwyz für die politische Gleichberechtigung der Frau reif wäre. Der
politisch linksstehende Schwyzer Demokrat nahm kein Blatt vor den Mund und tadelte insbesondere
die konservativen Parteien im «schwarzen» Kanton Schwyz, da diese ihre Stammwählerschaft einmal
mehr nicht überzeugen konnten. Ernüchtert nahm auch Elisabeth Blunschy-Steiner, im Herbst 1971
zur ersten Schwyzer Nationalrätin gewählt, in einer Kolumne im Volksfreund das Resultat zur
Kenntnis. Dass Schwyz «in der schweizerischen Öffentlichkeit wieder einmal als das
unterentwickelte Land der Hirten hingestellt werde», sei unangenehm und schade dem Image des
Kantons. Kleiner Trost war für sie, dass auch der eher aufgeschlossene Kanton St. Gallen Nein zum
Frauenstimmrecht gesagt habe und es auch im Kanton Zürich mehrere Anläufe bis zur Einführung
des kantonalen Stimm- und Wahlrechts für Frauen benötigte. Die Schwyzer Nachrichten
mutmassten, dass die unklare Formulierung auf dem Stimmzettel zum «Nein»-Überschuss beim
kantonalen Frauenstimmrecht beigetragen habe. Auf dem Stimmzettel stand nämlich: «Wollt Ihr den
Kantonsratsbeschluss über eine Abänderung der Kantonsverfassung (Erwachsenenstimmrecht)
annehmen?». Das Wort «Frauenstimmrecht» wurde gar nicht erwähnt, was den einen oder anderen
Bürger verunsichert haben könnte. Wer verunsichert ist, sagt «Nein». Bemerkenswert sind
vereinzelte Stimmen von Frauen, die mit den Frauen selbst hart ins Gericht gingen. Eine Frau
schrieb in der Rigi-Post, dass die Ansprüche und Anforderungen an die moderne Frau gestiegen
seien. Politische Gleichberechtigung sei nur ein erster kleiner Schritt hin zur Emanzipation der Frau.
Die Vereinbarkeit von Familie und beruflicher Tätigkeit sowie Ungleichberechtigung in Beruf und
Ausbildung sind Hürden, die trotz des Ja vom 7. Februar weiterbestehen. Viele Frauen wären jedoch
nicht bereit, Gewohnheitsrechte aufzugeben und scheuten sich vor dem Konkurrenzkampf mit den
Männern. Die Einstellung der Frauen zu ändern, scheint für die Schreiberin schwierig, denn «wie soll
eine Frau völlige Freiheit anstreben, wenn sie unter lauter geistig unfreien Männern lebt, die den
Schein ihrer «Freiheit» durch einige Vorteile aufrechterhalten müssen? Die freie Frau müsse erst
noch geboren […], der freie Mann aber gleichzeitig wiedergeboren werden».

Voten für eine möglichst baldige neue Abstimmung zur Einführung des integralen Stimm- und
Wahlrechts für Frauen auf Kantonsebene begleiteten die Auseinandersetzung mit dem
Abstimmungsresultat. Über das anzuschlagende Tempo schieden sich jedoch die Geister. Mit der
zweiten Abstimmung am 5. März 1972 erlangte die «Stauffacherin» endlich die volle politische
Gleichberechtigung.


